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1. Untersuchungsgegenstand 

Untersucht wird, welche Auskünfte eine Landesregierung einem Abgeordneten des Landesparla-
ments über die Gemeinnützigkeit eines Vereins unter Berücksichtigung des Steuergeheimnisses 
gemäß § 30 Abgabenordnung (AO) erteilen darf, insbesondere über die Anerkennung der sat-
zungsmäßigen Gemeinnützigkeitszwecke durch die Finanzverwaltung. Dazu wird zunächst das 
Verfahren zur Anerkennung eines Vereins als gemeinnützig erläutert (dazu nachfolgend 2.). So-
dann wird dargestellt, welche Inhalte des Vereinsregisters einsehbar sind (dazu nachfolgend 3.). 
Im Anschluss daran wird geprüft, welche Auskünfte über die Gemeinnützigkeit eines Vereins das 
Steuergeheimnis gemäß § 30 AO verletzen (dazu nachfolgend 4.). Auf landesverfassungsrechtli-
che Fragen zur Reichweite des parlamentarischen Frage- und Informationsrechts der Abgeordne-
ten des Landesparlaments wird hier nicht eingegangen. 

2. Verfahren zur Prüfung und Anerkennung der Gemeinnützigkeit [WD 4]  

Ein Verein, der ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt, kann unter den 
Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO bestimmte, in den einzelnen Steuergesetzen vorgesehene Steu-
ervergünstigungen in Anspruch nehmen. Sowohl die „Anerkennung“ als auch die „Aberken-
nung“ der Gemeinnützigkeit einer Körperschaft erfolgen nicht in einem gesonderten Statusver-
fahren, sondern im Rahmen der jährlichen steuerlichen Veranlagung der Körperschaft. Denn die 
Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit müssen in jedem Veranlagungszeitraum kontinuierlich 
vorliegen. 

2.1. Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit 

Eine Körperschaft ist gemeinnützig, wenn sie einen oder mehrere der in § 52 Abs. 2 AO genann-
ten Zwecke verfolgt. Der Gemeinnützigkeitszweck muss in der Satzung der Körperschaft nieder-
gelegt sein. Aus der Satzung muss sich auch ergeben, dass dieser Zweck selbstlos, ausschließlich 
und unmittelbar verfolgt wird (§ 59 Halbs. 1 AO; sog. formelle Satzungsmäßigkeit). Dazu wird 
ausdrücklich verlangt, dass die Satzung die in der Anlage 1 zu § 60 AO bezeichneten Festlegun-
gen enthält (§ 60 Abs. 1 AO). Zusätzlich muss auch die laufende tatsächliche Geschäftsführung 
der Körperschaft diesen Satzungsbestimmungen entsprechen (§ 59 Halbs. 2 AO; sog. materielle 
Satzungsmäßigkeit). Sie muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbe-
günstigten Zwecke gerichtet sein und den gemeinnützigen Bestimmungen der Satzung entspre-
chen (§ 63 Abs. 1 AO). Das ist der Grund, warum über die tatsächliche Gemeinnützigkeit einer 
Körperschaft nicht vorab für einen bestimmten Zeitraum entschieden werden kann, sondern nur 
ex-post im Veranlagungsverfahren. 

2.2. Rechtsfolgen der Gemeinnützigkeit 

Liegen die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit gemäß §§ 51 ff. AO vor, ist die Körperschaft 
von der Körperschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG)) und der Ge-
werbesteuer befreit (§ 3 Nr. 6 Satz 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG)). Außerdem ist sie berechtigt, 
Spenden entgegenzunehmen, die beim Spender zum Abzug der Spende für Zwecke der Einkom-
mensteuer (§ 10b Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG)), Körperschaftsteuer 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1, Satz 2 Buchst. b KStG) und Gewerbesteuer (§ 9 Nr. 5 Satz 1, Satz 2 
Buchst b GewStG) berechtigen, und für solche Spenden Zuwendungsbestätigungen auszustellen. 
Ferner unterliegen Umsätze von gemeinnützigen Körperschaften grundsätzlich dem ermäßigten 
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Umsatzsteuersatz von sieben Prozent (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a Umsatzsteuergesetz (UStG)). Im 
Rahmen der Erbschaft- und Schenkungsteuer sind Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaf-
ten steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
(ErbStG)). Zudem besteht eine Grundsteuerbefreiung für Grundbesitz, der für gemeinnützige 
Zwecke genutzt wird (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b Grundsteuergesetz (GrStG)). 

2.3. Anerkennung und Aberkennung der Gemeinnützigkeit 

Ob eine Körperschaft für steuerliche Zwecke gemeinnützig ist, entscheidet das örtlich zuständige 
Finanzamt (ohne besonderes Anerkennungsverfahren) im Veranlagungsverfahren für jeden Ver-
anlagungszeitraum.1 Allerdings wird zumindest die formelle Satzungsmäßigkeit auf Antrag der 
Körperschaft (oder von Amts wegen im Veranlagungsverfahren) vorab geprüft und gesondert fest-
gestellt (§ 60a AO). Die Steuerbefreiung aufgrund der Gemeinnützigkeit soll spätestens alle drei 
Jahre überprüft werden, wobei das Finanzamt von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen 
Verhältnisse zu ermitteln hat.2 Dabei steht insbesondere die tatsächliche Geschäftsführung im Fo-
kus einer nachgelagerten Prüfung auf mögliche gemeinnützigkeitsrelevante Verstöße.3  

3. Das Recht zur Einsicht in das Vereinsregister [WD 7] 

Gemäß § 79 Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)4 ist die Einsicht in das Vereinsre-
gister jedermann gestattet. Die Einsichtnahme dient der Öffentlichkeit des Vereinsregisters und 
soll Dritten ermöglichen, die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse des Vereins feststellen 
zu können.5 

Für Eintragungen in das Vereinsregister sind grundsätzlich die Amtsgerichte zuständig (§ 55 
BGB). Dort hat der jeweilige Vorstand des Vereins die Eintragung anzumelden (§ 59 Abs. 1 BGB). 
Der Anmeldung sind dabei Abschriften der Satzung und der Urkunden über die Bestellung des 
Vorstands beizufügen, wobei die Satzung von mindestens sieben Mitgliedern des Vereins unter-
zeichnet sein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten soll (§ 59 Abs. 2, 3 BGB). Die 
mit der Anmeldung eingereichten Dokumente werden in der Folge bei den Amtsgerichten aufbe-
wahrt (§ 66 BGB). Eine Anmeldung ist nach § 60 BGB zurückzuweisen, wenn die Vorgaben der 
§§ 56-59 BGB nicht erfüllt sind. Diese normieren insbesondere, dass ein Verein mindestens sie-
ben Mitglieder haben soll (§ 56 BGB) und über eine Satzung verfügen muss, die den Zweck, den 
Namen und den Sitz des Vereins enthält (§ 57 Abs. 1 BGB) sowie Bestimmungen zum Ein- und 

 

1 Bott, in: Schauhoff/Kirchhain, Handbuch der Gemeinnützigkeit, 4. Aufl. 2023, § 10 Rn. 75. 

2 Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 59 Nr. 3 Satz 3 und 6. 

3 Bott, in: Schauhoff/Kirchhain, Handbuch der Gemeinnützigkeit, 4. Aufl. 2023, § 10 Rn. 4. 

4 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I 
S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.03.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist, ab-
rufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (Stand dieser sowie sämtlicher nachfolgender Internet-
quellen: 20.07.2023). 

5 Leuschner, in: Münchener Kommentar zum BGB. 9. Auflage 2021, § 79 BGB, Rn. 1; Schöpflin, in: Beck’scher 
Online-Kommentar BGB, Hau/Poseck (Hrsg.), 66. Edition, Stand: 01.05.2023, § 79 BGB, Rn. 1. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
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Austritt von Mitgliedern, den Beiträgen, der Vorstandsbildung und über Mitgliedsversammlun-
gen enthalten soll (§ 58 BGB). Liegen die Eintragungsvoraussetzungen vor, werden gemäß § 64 
BGB der Name und Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung, die Mitglieder des 
Vorstands und die Vertretungsmacht in das Vereinsregister eingetragen. Die eintragungsfähigen 
Tatsachen sind damit grundsätzlich abschließend geregelt.6 

Das Recht zur Einsichtnahme umfasst gemäß § 79 Abs. 1 Satz 1 BGB sowohl die Einsicht in das 
Vereinsregister als auch in die von dem Verein bei dem Amtsgericht eingereichten Dokumente. 
Folglich ist es jedermann gestattet, die nach § 64 BGB in das Vereinsregister eingetragenen Tatsa-
chen sowie die zum Vereinsregister eingereichte Anmeldung, deren Anlagen und das Namens-
verzeichnis einzusehen.7 Die Einsicht ist ohne den Nachweis eines berechtigten Interesses zu ge-
währen.8 Demgegenüber kann der Hauptband, der den Schriftverkehr, nicht vollzogene Anmel-
dungen und Zwischenverfügungen enthält, als Gerichtsakte gemäß § 13 Abs. 2 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG)9 nur dann eingesehen werden, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wurde 
und kein schutzwürdiges Interesse entgegensteht.10 

Die Durchführung der Einsichtnahme wird in § 16 der Vereinsregisterverordnung (VRV)11 kon-
kretisiert. Die Einsicht eines in Papierform geführten Vereinsregisters wird durch Vorlage des Re-
gisters, der von dem Verein zum Register eingereichten Dokumente und des Namensverzeichnis-
ses in der Geschäftsstelle des Registergerichts bewirkt (§ 16 Satz 1 VRV). Bei elektronisch geführ-
ten Vereinsregistern kann gestattet werden, das Register selbst an einem Datensichtgerät einzuse-
hen (§§ 16 Satz 2, 31 Satz 2 VRV). 

Gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2, 3 BGB können Abschriften der in Papierform und Ausdrucke der 
elektronisch geführten Vereinsregister verlangt werden.12 Ferner sind auch beglaubigte Abschrif-
ten und amtliche Ausdrücke zu gewähren (§ 79 Abs. 1 Satz 2, 3 BGB). Die Abschriften und Aus-
drucke der Eintragungen im Vereinsregister können ohne den Nachweis eines berechtigten Inte-
resses verlangt werden.13 Demgegenüber muss für Abschriften und Ausdrucke der Registerakten 

 

6 Schöpflin, a.a.O., § 64 BGB, Rn. 3. 

7 Krafka, in: Krafka (Hrsg.), Registerrecht, 11. Auflage 2019, Teil 4, Vereinsregister, 4. Einsichtnahme und Ab-
schriftenerteilung, Rn. 2117; Schwennicke, in: Staudinger BGB, Neubearbeitung 2019, Stand vom 24.03.2023, 
§79 BGB, Rn. 6. 

8 Schwennicke, a.a.O., Rn. 2. 

9 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
17.12.2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 9a des Gesetzes vom 19.06.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 155) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/. 

10 Schwennicke, a.a.O., Rn. 6. 

11 Vereinsregisterverordnung vom 10.02.1999 (BGBl. I S. 147), die zuletzt durch Artikel 29 des Gesetzes vom 
05.07.2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/vrv/. 

12 Schwennicke, a.a.O., Rn. 5. 

13 Krafka, a.a.O., Rn. 2118. 

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/
https://www.gesetze-im-internet.de/vrv/
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gemäß § 13 Abs. 3 FamFG ein berechtigtes Interesse vorliegen.14 Darüber hinaus kann gemäß 
§ 386 FamFG die Erteilung eines sogenannten Negativattests verlangt werden, aus dem ersicht-
lich ist, dass bestimmte Eintragungen nicht erfolgt sind.15 

Während § 79 Abs. 1 BGB mithin das Recht auf Einsicht und Abschriften normiert, regelt § 79 
Abs. 2-5 BGB den automatisierten Abruf von Daten aus maschinell geführten Vereinsregistern.16 
Dies soll die Gerichte von Einsichtnahmen entlasten, da die Eintragungen in den Vereinsregistern 
nunmehr auch im Internet von Nutzern abgerufen werden können.17 Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 
BGB können die Länder ein länderübergreifendes Informations- und Kommunikationssystem be-
stimmen. Auf dieser Ermächtigung basierend haben die Länder ein länderübergreifendes Portal18 
geschaffen, das die Einsicht in die Vereins-, Genossenschafts- und Handelsregister der Registerge-
richte ermöglicht.19 Die abgerufenen Daten dürfen von den Nutzern allein zu Informationszwe-
cken verwendet werden (§ 79 Abs. 3 Satz 1 BGB). 

4. Auskünfte über die Gemeinnützigkeit als Verletzung des Steuergeheimnisses [WD 4] 

4.1. Sinn und Zweck des Steuergeheimnisses 

Das Steuergeheimnis gemäß § 30 AO dient zunächst dem Schutz der betroffenen Person vor ei-
ner unkontrollierten Weitergabe der im Steuerverfahren erlangten Kenntnisse über ihre privaten 
und beruflichen bzw. geschäftlichen Daten.20 Gleichzeitig dient das Steuergeheimnis auch öffent-
lichen Interessen, da mittels des Schutzes derartiger Daten sichergestellt werden kann, dass die 
Besteuerungsgrundlagen richtig und vollständig erfasst werden, wenn sich die Steuerpflichtigen 
auf den Schutz der Daten verlassen können.21 Das Steuergeheimnis bildet somit das Gegenstück 
zu den umfassenden Offenbarungs- und Mitwirkungspflichten, die den Steuerpflichtigen durch 
Gesetz auferlegt sind.22 Die Verletzung des Steuergeheimnisses ist eine Straftat (§ 355 StGB). 

Aus § 30 AO lässt sich dagegen kein Anspruch des Steuerpflichtigen oder Dritter auf Zugang zu 
Informationen oder Akteneinsicht ableiten. Die Vorschrift regelt kein informationseröffnendes 

 

14 Krafka, a.a.O., Rn. 2118; Schöpflin, a.a.O., § 79 BGB, Rn. 2. 

15 Krafka, a.a.O., Rn. 2118; Leuschner, a.a.O., Rn. 3; Schöpflin, a.a.O., § 79 BGB, Rn. 2. 

16 Schöpflin, a.a.O., § 79 BGB, Rn. 3. 

17 Schöpflin, a.a.O., § 79 BGB, Rn. 3; Schwennicke, a.a.O., Rn. 7. 

18 Gemeinsames Registerportal der Länder, abrufbar unter: www.handelsregister.de. 

19 Schwennicke, a.a.O., Rn. 7. 

20 Pätz, in: Koenig, AO, 4. Auflage 2021, § 30 Rn. 1. 

21 Rüsken, in: Klein, AO, 16. Auflage 2022, § 30 Rn. 7. 

22 Pätz, in: Koenig, AO, 4. Auflage 2021, § 30 Rn. 1. 

http://www.handelsregister.de/
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Zugangsrecht in fremde Besteuerungsverfahren, sondern dient vielmehr der Sperre der Weiter-
gabe der in diesen Verfahren gewonnenen Informationen.23 

4.2. Verpflichteter Personenkreis 

Gemäß § 30 Abs. 1 und Abs. 3 AO haben Amtsträger (vgl. § 7 AO) und den Amtsträgern gleich 
stehende Personen das Steuergeheimnis zu wahren. Das sind neben Finanzbeamten und Richtern 
aufgrund ihres öffentlichen Amtes auch Minister und (parlamentarische) Staatssekretäre.24 Die 
Mitglieder der Landesregierung sind daher dem Steuergeheimnis verpflichtet. 

4.3. Vom Steuergeheimnis geschützte Daten 

Durch das Steuergeheimnis werden alle Informationen geschützt, die einem Amtsträger oder ei-
ner ihm gleichgestellten Person in einem Verwaltungsverfahren in Steuersachen über Personen 
und Körperschaften bekannt geworden sind. Dabei ist unerheblich, ob diese Informationen für 
die Besteuerung relevant sind oder nicht. Das Steuergeheimnis erstreckt sich auf die gesamten 
persönlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen, öffentlichen und privaten Verhältnisse einer natürli-
chen oder juristischen Person (personenbezogene Daten).25 Dazu zählen auch das Verwaltungs-
verfahren selbst, die Art der Beteiligung am Verwaltungsverfahren und die Maßnahmen, die vom 
Beteiligten getroffen wurden. Dem Steuergeheimnis unterliegt auch, ob und bei welcher Finanz-
behörde ein Beteiligter steuerlich geführt wird, wer für einen Beteiligten im Verfahren aufgetre-
ten ist und welche Anträge gestellt worden sind.26 Informationen über die satzungsmäßige Ge-
meinnützigkeit eines Vereins (siehe 2.) gehören daher zu den geschützten Daten im Sinne des 
§ 30 Abs. 2 AO. 

Gemäß § 30 Abs. 2 AO verletzt ein Amtsträger das Steuergeheimnis, wenn er die geschützten Da-
ten unbefugt offenbart oder verwertet. Eine Offenbarung kann nur vorliegen, wenn die geschütz-
ten Daten nicht bereits bekannt sind. Nicht offenbart werden können offenkundige Tatsachen, 
die jedem Interessenten ohne größere Schwierigkeiten zugänglich sind, etwa Tatsachen, die aus 
allgemein zugänglichen Quellen (zum Beispiel aus dem Internet) zugänglich sind oder in einem 
öffentlichen Register (zum Beispiel im Handelsregister oder Vereinsregister) eingetragen sind.27 

4.4. Informationen über die Gemeinnützigkeit eines Vereins als geschützte Daten 

Die Satzung eines Vereins ist im Vereinsregister einsehbar (siehe 3.). Aus der Satzung ergibt sich 
der (gemeinnützige) Satzungszweck des Vereins (siehe 2.1.). Damit handelt es sich bei dem (ge-

 

23 Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand Oktober 2019, § 30 AO Rn. 4. 

24 Tormöhlen, in: Gosch, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Dokumentstand April 2021, § 30 AO Rn. 21. 

25 Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 30 AO, Tz. 1.1., 1.2. 

26 Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 30 AO, Tz. 1.2. 

27 Tormöhlen, in: Gosch, Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Dokumentstand April 2021, § 30 AO Rn. 74; 
Rüsken, in: Klein, AO, 16. Auflage 2022, § 30 Rn. 59; Drüen, in Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand Oktober 
2019, § 30 AO Rn. 51a. 
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meinnützigen) Satzungszweck des Vereins um eine offenkundige Tatsache, die nicht dem Steuer-
geheimnis unterliegt. Zwar muss die Satzung den steuerlichen Anforderungen der formellen Sat-
zungsmäßigkeit entsprechen (siehe 2.1.). Ob die Satzung aber tatsächlich diesen Anforderungen 
genügt, ergibt sich nicht aus der Satzung selbst, sondern ist eine rechtliche Beurteilung, die die 
Finanzverwaltung im Rahmen des Veranlagungsverfahrens bzw. eines besonderen Feststellungs-
verfahrens gemäß § 60a AO vornimmt (siehe 2.3.). Diese Beurteilung ist keine offenkundige Tat-
sache. Informationen oder Dokumente darüber (ggf. ein Feststellungsbescheid gemäß § 60a AO) 
sind geschützte personenbezogene Daten des Vereins im Sinne des § 30 AO. Dies gilt auch für 
die Beurteilung der materiellen Satzungsmäßigkeit durch die Finanzverwaltung im Rahmen des 
Veranlagungsverfahrens. Entsprechende Informationen oder Dokumente darüber (zum Beispiel 
Steuerbescheide) sind geschützte personenbezogene Daten im Sinne des § 30 AO. Dies gilt auch 
für die Beurteilung der Gemeinnützigkeit zu anderen Anlässen, zum Beispiel durch das Finanz-
amt eines Spenders, der von dem Verein eine Zuwendungsbestätigung erhalten hat und bei dem 
die Abzugsfähigkeit der Spende von der Gemeinnützigkeit des Vereins abhängt (siehe 2.2.). 

Die entsprechenden Informationen und Dokumente unterliegen dem Steuergeheimnis und dürfen 
von der Landesregierung daher nicht offenbart werden. Nur der Satzungszweck als solcher, so-
weit er sich aus dem Vereinsregister ergibt (siehe 3.), ist eine offenkundige Tatsache und unter-
liegt daher nicht dem Steuergeheimnis. Auf die Frage, ob die Landesregierung einem Abgeordne-
ten des Landesparlaments offenkundige Tatsachen mitteilen muss, wird hier nicht eingegangen 
(siehe zum Untersuchungsgegenstand unter 1.).  

4.5. Keine Ausnahmen vom Steuergeheimnis einschlägig 

Im Folgenden wird noch geprüft, ob für die geschützten, nicht offenkundigen Tatsachen (siehe 
4.4.) eine Ausnahme vom Steuergeheimnis in Betracht kommt. Gemäß § 30 Abs. 4 AO ist die Of-
fenbarung oder Verwertung geschützter Daten zulässig, wenn einer der dort geregelten Ausnah-
metatbestände einschlägig ist. Zulässig ist die Offenbarung zum Beispiel mit Zustimmung der be-
troffenen Person (§ 30 Abs. 4 Nr. 3 AO). Abgesehen davon sind Ausnahmetatbestände wie zum 
Beispiel § 30 Abs. 4 Nr. 1 AO (Offenbarung dient der Durchführung eines Besteuerungs- oder 
Strafverfahrens) oder § 30 Abs. 4 Nr. 2 AO (ausdrückliche Zulassung durch ein Bundesgesetz)28 
hier nicht einschlägig. 

Gemäß § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO ist die Offenbarung geschützter Daten auch zulässig, soweit für sie 
ein zwingendes öffentliches Interesse besteht.29 Ein zwingendes öffentliches Interesse an der Of-
fenbarung besteht, wenn im Falle des Unterbleibens der Mitteilung die Gefahr bestünde, dass 

 

28 Solche Ausnahmen können in der AO selbst (z.B. § 31 AO; vgl. die Aufzählung bei Drüen, in Tipke/Kruse, 
AO/FGO, Dokumentstand Oktober 2019, § 30 AO Rn. 74) oder in außersteuerlichen Gesetzen enthalten sein 
(vgl. die Aufzählung im Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 30 AO, Tz. 7.). 

29 Siehe zu Offenbarungsrechten der Bundesregierung zugunsten des Parlaments Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages, Ausarbeitung „Steuergeheimnis und parlamentarische Frage- und Auskunftrechte“, 
WD 4 - 3000 - 072/18 (https://www.bundestag.de/re-
source/blob/560026/cf428a39c4cdb372728eeb64b48d6507/WD-4-072-18-pdf-data.pdf).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/560026/cf428a39c4cdb372728eeb64b48d6507/WD-4-072-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/560026/cf428a39c4cdb372728eeb64b48d6507/WD-4-072-18-pdf-data.pdf
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schwere Nachteile für das allgemeine Wohl eintreten.30 Die im Gesetz dafür genannten Regelbe-
spiele in Buchst. a und b betreffen etwa die Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl 
oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, die Verhütung oder Verfolgung von Verbrechen 
und schweren Vergehen und sind daher nicht einschlägig. 

Ein zwingendes öffentliches Interesse im Sinne des § 30 Abs. 4 Nr. 5 Buchst. c AO liegt vor, 
wenn die Offenbarung erforderlich ist zur Richtigstellung in der Öffentlichkeit verbreiteter un-
wahrer Tatsachen, die geeignet sind, das Vertrauen in die Verwaltung erheblich zu erschüttern. 
Die Entscheidung trifft die zuständige oberste Finanzbehörde der Länder im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen. Vor der Richtigstellung soll der Steuerpflichtige gehört 
werden. Die Voraussetzungen dieser Ausnahme liegen bei öffentlichen Diskussionen über die Ge-
meinnützigkeit eines Vereins nicht vor. Es ist nicht ersichtlich, dass das Vertrauen der Allge-
meinheit in die ordnungsgemäße Arbeit der Finanzverwaltung beeinträchtigt wird, wenn diese 
nicht über die Gemeinnützigkeit eines Vereins aufklärt. Die Ausnahme dient als „Abwehr- oder 
Notwehrrecht“ allein der Finanzverwaltung selbst, nicht aber dem Aufklärungsinteresse der Öf-
fentlichkeit.31 Es muss sich zum Beispiel um Behauptungen über schwerwiegende Missstände in 
der Finanzverwaltung selbst handeln; daher ist die Offenbarungsmöglichkeit auf besondere Aus-
nahmefälle beschränkt.32 

Für einen den genannten Regelbeispielen für ein zwingendes öffentliches Interesse in § 30 Abs. 4 
Nr. 5 AO vergleichbaren, unbenannten Fall kommt es auf das abstrakte Gewicht des sozialschäd-
lichen Verhaltens (Buchst. a und b), die konkrete Schwere der Tat (Buchst. b) und die Auswir-
kungen auf die Allgemeinheit als Folge der Tat (Buchst. b und c) an; aus verfassungsrechtlichen 
Gründen ist bei der Annahme unbenannter Fälle allerdings Zurückhaltung geboten und eine äu-
ßerst restriktive Auslegung vorzunehmen.33 Ein vergleichbarer schwerer Fall liegt nicht vor, 
wenn in der Öffentlichkeit über die Gemeinnützigkeit eines Vereins diskutiert wird. 

5. Ergebnis [WD 4] 

Die Auskunftserteilung durch eine Landesregierung über im Vereinsregister öffentlich einsehbare 
Daten eines Vereins verstößt nicht gegen das Steuergeheimnis des § 30 AO. Alle darüber hinaus-
gehenden Informationen über die Gemeinnützigkeit eines Vereins unterliegen dem Schutz des 
Steuergeheimnisses. Die Erteilung entsprechender Auskünfte durch eine Landesregierung auf die 
Frage eines Abgeordneten des Landesparlaments ist daher nach § 30 AO nicht zulässig. Gesetzli-
che Ausnahmen vom Steuergeheimnis sind bei einer öffentlichen Diskussion über die Gemein-
nützigkeit eines Vereins nicht einschlägig. Auf landesverfassungsrechtliche Fragen wird hier 
nicht eingegangen (siehe zum Untersuchungsgegenstand unter 1.). 
*** 

 

30 Kritisch zur Definition Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand Oktober 2019, § 30 AO Rn. 119. 

31 Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand Oktober 2019, § 30 AO Rn. 131. 

32 Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand Oktober 2019, § 30 AO Rn. 133 f. 

33 Drüen, in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand Oktober 2019, § 30 AO Rn. 120a f.; für von der Rechtspre-
chung bejahte Fälle des zwingenden öffentlichen Interesses siehe Drüen, a.a.O., Rn. 135 ff.; Rüsken, in: Klein, 
AO, 16. Auflage 2022, § 30 Rn. 191 ff. 
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